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 Anerkanntes Heim  Nicht-anerkanntes Heim

 Vor-
mund-
schafts-
behör-
de (VB)

 1.  VB oder Vormund verfügt
Heimeinweisung (ZGB, StGB)

 1.  VB oder Vormund
verfügt Heimeinwei-
sung gem. ZGB

 1.  VB verfügt Heimein-
weisung gem. StGB

  2.  Fachstelle für Sonderschu-
lung, Jugend- und Behinder-
tenhilfe verfügt: Kantonsbei-
trag (§ 28 Abs. 1 SHG, §§ 2
und 9 Abs. 1 KiJuV) und Kos-
tenbeteiligung der Unterhalts-
pflichtigen (§ 28 Abs. 3 SHG,
§§ 6 und 9 Abs. 1 KiJuV)

 2.  Gemeinde (VB) ist
Kostengarant gegen-
über Heim mit Konto
589

 2.  Kanton (JPMD) ver-
fügt: Kantonsbeitrag
(§ 5 Abs. 3 V Kosten
Strafvollzug) und Ko-
stenbeteiligung der
Unterhaltspflichtigen
(§ 5 Abs. 2 V Kosten
(Strafvollzug)

  3.  Kanton (Fachstelle für Son-
derschulung, Jugend- und Be-
hindertenhilfe) ist Kostenga-
rant gegenüber Heim für
Kantonsbeitrag und Kosten-
beteiligung

 3.  Unterhaltspflichtige
können die Heimkos-
ten selber aufbringen
und entrichten sie
dem Heim oder Un-
terhaltspflichtige kön-
nen die Heimkosten
nicht oder nur teilwei-
se aufbringen und ge-
langen an die SHB

 3.  Kanton (JPMD) ist
Kostengarant gegen-
über Heim für Kan-
tonsbeitrag (§ 5 Abs.
3 V Kosten Strafvoll-
zug) und Kostenbetei-
ligung

  4.  Unterhaltspflichtige können
die Kostenbeteiligung selber
aufbringen und entrichten sie
dem Heim oder Unterhalts-
pflichtige können die Kosten-
beteiligung nicht oder nur teil-
weise aufbringen und gelang-
en an die SHB

 4.  SHB verfügt unter
”qualifizierter Fremd-
betreuung” sowie auf
der Basis der erwei-
terten Bedarfsberech-
nung Unterstützungs-
leistungen an die Un-
terhaltspflichtigen
(Konto 581), wenn
diese die Heimkosten
nicht oder nur teilwei-
se aufbringen können
(§§ 14b und 14c SHV)

 4.  Unterhaltspflichtige
können die Kostenbe-
teiligung selber auf-
bringen und entrich-
ten sie dem Heim
oder Unterhaltspflich-
tige können die Kos-
tenbeteiligung nicht
oder nur teilweise auf-
bringen und gelangen
an die SHB

  5.  SHB verfügt auf der Basis der
erweiterten Bedarfsberech-
nung Unterstützungsleistung-
en an die Unterhaltspflichti-
gen, wenn diese die Kosten-
beteiligung nicht oder nur teil-
weise aufbringen können (§ 7
Abs. 1 KiJuV, § 14c SHV)

   5.  SHB verfügt auf der
Basis der erweiterten
Bedarfsberechnung
Unterstützungsleist-
ungen an die Unter-
haltspflichtigen, wenn
diese die Kostenbetei-
ligung nicht oder nur
teilweise aufbringen
können (§ 5 Abs. 2bis

V Kosten Strafvoll-
zug, § 14c SHV)
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 Anerkanntes Heim  Nicht-anerkanntes Heim

 Jugend-
anwalt-
schaft
(JUGA)

 1.  JUGA verfügt Heimeinweisung
(StGB)

 1.  JUGA verfügt Heimeinweisung (StGB)

  2.  Kanton (Fachstelle für Sonderschu-
lung, Jugend- und Behindertenhilfe)
verfügt: Kantonsbeitrag (§ 28 Abs. 1
SHG, §§ 2 und 9 Abs. 1 KiJuV) und
Kostenbeteiligung der Unterhaltspfli-
chtigen (§ 28 Abs. 3 SHG, §§ 6 und
9 Abs. 1 KiJuV, § 5 Abs. 2 V Kosten
Strafvollzug)

 2.  Kanton (JPMD) verfügt: Kantonsbeitrag (§ 5
Abs. 3 V Kosten Strafvollzug) und Kostenbe-
teiligung der Unterhaltspflichtigen (§ 5 Abs. 2 V
Kosten Strafvollzug)

  3.  Kanton (Fachstelle für Sonderschu-
lung, Jugend- und Behindertenhilfe)
ist Kostengarant gegenüber Heim
für Kantonsbeitrag (§ 5 Abs. 3 V
Kosten Strafvollzug) und Kostenbe-
teiligung

 3.  Kanton (JPMD) ist Kostengarant gegenüber
Heim für Kantonsbeitrag (§ 5 Abs. 3 V Kosten
Strafvollzug) und Kostenbeteiligung

  4.  Unterhaltspflichtige können die Ko-
stenbeteiligung selber aufbringen
und entrichten sie dem Heim oder
Unterhaltspflichtige können die Ko-
stenbeteiligung nicht oder nur teil-
weise aufbringen und gelangen an
die SHB

 4.  Unterhaltspflichtige können die Kostenbeteili-
gung selber aufbringen und entrichten sie dem
Heim oder Unterhaltspflichtige können die Ko-
stenbeteiligung nicht oder nur teilweise auf-
bringen und gelangen an die SHB

  5.  SHB verfügt auf der Basis der er-
weiterten Bedarfsberechnung Un-
terstützungsleistungen an die Unter-
haltspflichtigen, wenn diese die Ko-
stenbeteiligung nicht oder nur teil-
weise aufbringen können (§ 5 Abs.
2bis V Kosten Strafvollzug, § 14c
SHV)

 5.  SHB verfügt auf der Basis der erweiterten Be-
darfsberechnung Unterstützungsleistungen an
die Unterhaltspflichtigen, wenn diese die Ko-
stenbeteiligung nicht oder nur teilweise auf-
bringen können (§ 5 Abs. 2bis V Kosten Straf-
vollzug, § 14c SHV)
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 Anerkanntes Heim  Nicht-anerkanntes Heim

 Indiziert
(= nicht
verfügt)

 1.  Indikationsstelle indiziert Heimauf-
enthalt und stellt Fachstelle für Son-
derschulung, Jugend- und Behinder-
tenhilfe Gesuch um Kantonsbeitrag
(§§ 4 Abs. 1 und 10 KiJuV)

 1.  Indikationsstelle indiziert Heimaufenthalt und
stellt SHB Gesuch um Unterstützung der Unter-
haltspflichtigen für die Heimkosten (§ 14b Abs.
2 SHV)

  2.  Fachstelle für Sonderschulung, Ju-
gend- und Behindertenhilfe prüft
Gesuch und verfügt bei Gutheiss-
ung: Kantonsbeitrag (§ 28 Abs. 1
SHG, § 9 Abs. 1 KiJuV) und Kosten-
beteiligung der Unterhaltspflichtigen
(§ 28 Abs. 3 SHG, §§ 6 und 9 Abs. 1
KiJuV)

 2.  SHB prüft Gesuch und verfügt bei Gutheissung
unter ”qualifizierter Fremdbetreuung” sowie auf
der Basis der erweiterten Bedarfsberechnung
Unterstützungsleistungen an die Unterhaltspfli-
chtigen, wenn diese die Heimkosten nicht auf-
bringen können (§§ 14b und 14c SHV)

  3.  Kanton (Fachstelle für Sonderschu-
lung, Jugend- und Behindertenhilfe)
ist Kostengarant gegenüber Heim
für Kantonsbeitrag und Kostenbetei-
ligung

 3.  Gemeinde (SHB) ist Kostengarant gegenüber
Heim mit Konto 581

  4.  Unterhaltspflichtige können die Ko-
stenbeteiligung selber aufbringen
und entrichten sie dem Heim oder
Unterhaltspflichtige können die Kos-
tenbeteiligung nicht oder nur teilwei-
se aufbringen und gelangen an die
SHB

  

  5.  SHB verfügt auf der Basis der er-
weiterten Bedarfsberechnung Unter-
stützungsleistungen an die Unter-
haltspflichtigen, wenn diese die Kos-
tenbeteiligung nicht oder nur teilwei-
se aufbringen können (§ 7 Abs. 1
KiJuV, § 14c SHV)

  

     
 
 


